
SchülerIn läuft weg - Aufsichtspflicht?
Beitrag von „Schmeili“ vom 11. Februar 2014 21:28

Passenderweise lese ich gerade die neue Verordnung (Dezember 2013) zur Aufsicht in Hessen,
darin ist ausdrücklich geregelt "Eine Aufsichtspflicht besteht nicht, wenn sich eine Schülerin
oder ein Schüler ohne Zustimmung einer Aufsichtsperson von der Klasse oder Gruppe entfernt.
[...] Die Gesamtkonferenz legt eine geeignete Vorgehensweise fest für den Fall, dass eine
Schülerin oder ein Schüler den Unterrichtsraum oder den außerschulischen Unterrichtsort
unerlaubt verlässt, wobei insbesondere Schulform, Alter und Verständigkeit der Schülerin oder
des Schülers zu berücksichtigen sind".

Also ganz klar keine Aufsichtspflicht, aber die GK muss ein gemeinsames weiteres Vorgehen
festlegen.

[Edit: ansonsten bin ich grad ein klein wenig geschockt von dem neuen Erlass. Vorsicht ist ja
schön und gut, aber ALLES grundsätzlich verbieten finde ich ganz schön krass]
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